
Vereinsregisterauszug zum Stichtag 07.05.2008

Allgemeine Daten
Zuständigkeit BUNDESPOLIZEIDIREKTION LINZ, Vereinsreferat

ZVR-Zahl 672811670

Vereinsdaten
Name Vereinigung für Entwicklungs- Zusammenarbeit

Sitz Linz
c/o Keine Eintragung gespeichert

Zustellanschrift 4040 Linz, Berggasse 24
Land Österreich

Entstehungsdatum 05.09.1981
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Der/die Vorsitzende vertritt den verein nach außen.

Die Unterzeichnung der Schriftstücke besonderer Art und von Belegen über S 2.000,--,
sowie die bankmäßige Zeichnung erfolgt durch den/die Vorsitzende(n) und ein
weiteres Vorstandsmitglied. Bei Schriftstücken der laufenden Geschäftsführung
genügt die Unterschrift des/der Vorsitzenden, oder eines Vorstandsmitgliedes, der/die
die so unterzeichneten Schriftstücke in Abschrift der nächsten Vorstandssitzung
vorzulegen hat.

Organschaftliche Vertreter
Vorsitzender

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Nehr
Vorname Helmut

Titel Mag.
Vorsitzender-Stellvertreter

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Wasserbauer
Vorname Heinz

Titel Mag.
Schriftführer

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Murauer
Vorname Johann

Titel Dr.
Kassierin

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Hagler-Roittner
Vorname Bettina

Titel Mag.
Vorstandsmitglied

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Hörburger
Vorname Raimund

Titel Dr.
Vorstandsmitglied

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Weber
Vorname Othmar
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Titel Ing.
Vorstandsmitglied

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.06.2007 - 31.05.2009

Familienname Krieger
Vorname Karl

Titel Ing.

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins nach
außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt sich
diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den vorliegenden
Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt, dass
die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig innehaben
oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller BUNDESMINISTERIUM F.INNERES ABT.IV/2 IT-MS
Tagesdatum \ Uhrzeit Mittwoch 07.Mai 2008 \ 08:16:27
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